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Ausgleichsfläche A5, Fl.Nr.1112
Gemarkung Engelbrechtsmünster
Fläche: 2.959 m²

M 1/5.000

Ausgleichsfläche A6, Fl.Nr.1113
Gemarkung Engelbrechtsmünster
Fläche: 2.645 m²

M 1/5.000

Ausgleichsfläche A7, Fl.Nr.623
Gemarkung Geisenfeld
Fläche: 4.580 m²

 
 
 Ge isenfeld, den .......... .....       ......... ........ ........ .... 
             Christian Staudter                       
            (1. Bürgermeister) 

D. VERFAHRENSVERM ERKE  
 
 
1. Der Stadtrat der Stadt Geisenfeld hat in der Sitzung vom ....................... gemäß  
 § 2 Abs. 1 BauGB die A ufstellung des Bebauungsplans beschlossen. Der 
 Aufstellungsbeschluss w urde  am .................... ortsüblich bekannt gemacht.
  
 
2. Die f rühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 A bs. 1 BauGB mit 
 öffentlicher Darlegung und A nhörung für den V orentw urf des Bebauungsplans in 
 der Fassung vom .................... hat in der Zeit vom .................... bis ......... ........ ... 
 stattgefunden. 
 
 
3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
 Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentw urf  des Bebauungsplans in 
 der Fassung vom .................... hat in der Zeit vom .................... bis .................... 
 stattgefunden. 
 
 
4. Zu dem Entw urf  des Bebauungsplans in der Fassung vom .................... w urden 
 die Behörden und sonstigen Träger öf fentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
 BauGB in der Zeit vom .................... bis .................... beteiligt. 
  
 
5. Der Entw urf des Bebauungsplanes mit in tegrierter Grünordnung in der Fassung 

vom .................... w urde mit der Begründung gemäß § 3 A bs.2 BauGB in der 
Zeit vom .................... bis .................... im Rathaus Geisenfeld öffentlich 
ausgelegt. 

 
 
6. Die Stadt Geisenfeld hat mit Beschluss des Stadtrates vom .................... den 

Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der 
Fassung vom .................... als  Satzung beschlossen. 

 
 Geisenfeld, den ...............       ............................. 
             Christian Staudter            
            (1. Bürgermeister) 
 
 
7. Ausgefertigt 
 
 Geisenfeld, den ...............       ............................. 
             Christian Staudter                      
            (1. Bürgermeister) 
 
 
8. Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes w urde am ...................... gemäß 
 § 10 A bs. 3 Halbsatz  2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan 

mit Begründung w ird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der 
Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf 
Verlangen A uskunf t gegeben. Der Bebauungsplan is t damit rechtsw irksam. A uf 
die Rechts folgen des § 44 Abs.3 Satz  1 und 2 sow ie Abs. 4 BauGB und die §§ 
214 und 215 BauGB w ird hingew iesen. 

3.3.8  Aufgrund artenschutzrechtlicher Erfordernisse ist auf der Flur Nr. 623, Gemar-
kung Geisenfeld (Gesamtfläche: 4.580 m²) ein Nahrungshabitat für den Weiß-
storch aufzuw erten. Der amtlich biotopkartierte Bereich (Nr. 7335-1066 -001) mit 
einer Fläche von 1.030 m² w ird mit dem Faktor 0,5 gew ertet. Für die Restflächen 
(3.550 m²) w ird der Faktor 1,0 angesetzt. Damit ergibt sich ein Ausgleich von 
4.065 m². Entw icklungsziel der Ausgleichsfläche A  7 ist eine extens ive Wiese. 
Die Pflege hat durch eine zw eischürige Mahd (erster Schnitt ab Mitte Juli, zw eiter 
Schnitt ab Anfang September) zu erfolgen.  

 
3.3.9  Die Herste llung der Ausgle ichsflächen muss unmittelbar nach Fertigstellung der 

Erschließungsstraßen begonnen und spätestens bis  zum Ende der darauffol-
genden Pflanzperiode abgeschlossen sein. Die Ausgleichsflächen sind nach In-
krafttreten des Bebauungsplanes an das Ökoflächenkataster des Landesamtes 
für Umw elt zu melden. Die externen Ausgleichsflächen A5 und A6 s ind nach In-
krafttreten des Bebauungsplanes vom Ökokonto der Stadt Geisenfeld abzubu-
chen. Die Restfläche von 4.065 m² kann als  Ökokontof läche gemeldet w erden.  

C. HINWEISE UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHM EN  
 
1.   vorhandene Flurs tücksgrenzen 
 
2.   geplante Grundstücksgrenzen 
 
3.   aufzuhebende Flurs tücksgrenzen 
 
4. 1170  Flurs tücksnummer 
 
5.   1   Parzellennummer 
 
6. AS1 A nliegerstraße 
 
7. SS1 Sammelstraße 
 
8. 381.00 Höhenlinien mit Höhenkoten des vorhandenen Geländes ü.NN (z.B. 
   381,00 m) 
 
9.   Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des 
   Naturschutzrechts - Biotop mit Biotopnummer  
 
10.    Umgrenzung von Flächen für Bodendenkmäler 
 
11.    Böschungen 
 
12.    Hauptversorgungsleitungen mit Schutzzone unterirdisch (Bestand)  
 
13.    Hauptversorgungsleitungen unterirdisch (Bestand) 
 
14.  Gestaltungsempfehlungen: 
 

Gestaltungsempfehlungen dienen dazu, den Charakter des Baugebietes zu ver-
stärken und die Vorstellungen der Stadt Geisenfeld in baugestalterischer Hin-
sicht darzulegen. Ziel is t es, e in einheitliches Ortsbild zu schaf fen bei einer gro-
ßen Vielfa lt möglicher Einzellösungen. 

 Gestaltungsempfehlungen bes itzen keine verbindliche Wirkung. 
 
14.1  Glänzendes oder glänzend eloxiertes Material f ür Fenster, Türen und Tore sind 

möglichst zu vermeiden. Putz flächen sollten w eiß gestrichen w erden, e ine kräf ti-
ge Farbgebung sollte auf  untergeordnete Bauteile w ie Fenster oder Türen be-
schränkt bleiben.  

 
14.2  Glasf lächen von Fenstern sollten ggf. durch Sprossen und Streben in s tehende 

Rechtecke gegliedert w erden. Querformatige, ungegliederte Fensterflächen soll-
ten vermieden w erden und Größe und Form der Fenster auf die Proportionen 
und die Gliederung der Fassade abgestimmt sein.  

 
14.3  Dachliegefenster sollten sparsam und in kleinen Formaten eingesetz t w erden. 
 Auf d ie bauliche Gestaltung der Dachflächen sollte besonders geachtet w erden, 
 da s ie w esentlich zum Erscheinungsbild eines Quartiers  beitragen. 

15.  Sämtliche Bauvorhaben s ind vor Fertigstellung an die zentralen Anlagen der 
Wasserversorgung und Abw asserbeseitigung anzuschließen. 

 
16.  Sollten im Zuge von Baumaßnahmen im Bereich des Bebauungsplanes A ltlas-

tenverdachts flächen bzw . e in konkreter Altlastenverdacht oder sonstige schädli-
che Bodenverunrein igung bekannt sein bzw . w erden, is t das Wasserw irt-
schaftsamt Ingolstadt zu informieren. 

 
17.  Erforderliche Bauw asserhaltungen sind im Zuge von Baumaßnahmen im w asser-

rechtlichen Verfahren mindestens 4 Wochen vor Beginn beim Landratsamt Pfaf-
fenhofen zu beantragen. Bei Einbinden von Baukörpern ins Grundw asser w ird 
empfohlen, d ie Keller w asserdicht auszubilden und die Tankbehälter gegen A uf-
trieb zu s ichern. 

 
18.  Für die Bereiche Lagerung und Umgang mit w assergefährdenden Stoffen ist die 

fachkundige Stelle am Landratsamt Pfaf fenhofen zu beteiligen. Es dürfen auf 
keinen Fall w assergefährdende Stoffe in den Untergrund gelangen. Dies is t be-
sonders w ährend der Bauarbeiten zu beachten. 

 
19.  Für neu zu erstellende Bauw erke w erden Maßnahmen für eine Teilversorgung 

aus regenerativen Energiequellen (z.B. für Sonnenkollektoren, Wärmepumpen, 
Photovoltaik) und energiesparende Bauw eise (z .B. Niedrigenergiebauw eise, ver-
besserte Dämmung) ausdrücklich empfohlen. 

 
20.  Im Bereich von Bodendenkmälern sow ie in Bereichen, w o Bodendenkmäler zu 

vermuten sind, bedürfen gemäß Art. 7.1 Denkmalschutzgesetz  (DSchG) Boden-
eingriffe aller A rt einer denkmalrechtlichen Erlaubnis , die in einem eigenständi-
gen V erfahren bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu beantra-
gen ist. 

 
21.  Bedingt durch die Ortsrandlage is t bei ordnungsgemäßer Bew irtschaftung der 

angrenzenden landw irtschaftlichen Flächen mit den üblichen Lärm- und Ge-
ruchsimmissionen auch nachts  und an Wochenenden zu rech nen.  

 
22.  Grü nordnung: 
 
22.1  Oberboden 
 Oberboden ist nach § 202 BauGB zu erhalten und vor Vernichtung oder V ergeu-

dung zu schützen. Für alle anfallenden Erdarbeiten und Erdbew egungen w ird auf 
die Normen DIN 18915 und DIN 19713, zur Regelung des sachgemäßen Um-
gangs mit Bodenmaterial, verw iesen. Ebenso müssen bodenfremde Materialien 
getrennt gesammelt und getrennt entsorgt w erden. Das Auffü llen von Baugruben 
oder das sonstige Einbringen bodenfremder Materialien in oder auf den Boden, 
die nicht den Vorgaben des § 12 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 
(BBodSchV ) entsprechen, sind zu vermeiden. 

 
22.2  Für die Baumaßnahme w ird auf die DIN-Normen 18916 (Pflanzen und Pflanzar-

beiten) und 18920 (Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsf lä-
chen bei Baumaßnahmen) hingew iesen. 

 
 Baumpflanzungen innerhalb der Verkehrsflächen und befestigter Grundstücks-

bereiche s ind entsprechend der Regelw erke - FLL - Empfehlungen für Baum-
pflanzungen Teil 2: Standortvorbereitungen für Neupflanzungen; Pflanzgruben 
und Wurzelraumerw eiterungen, Bauw eisen und Substrate auszuführen. 

22.3  Freiflächengestaltungsplan  
 Als  Bestandteil des Bauantrages ist im Freiste llungs- oder Baugenehmigungs-

verfahren ein Freiflächengestaltungsplan einzureichen. 
 
22.4  Pflanzlisten 
 
 Für die Einzelbäume im Bereich der privaten Grundstücke w erden fo lgende Ar-

ten empfohlen: 
  
 Acer campestre    Feld-Ahorn  
 Carpinus betulus    Hainbuche 
 Prunus avium    Vogel -Kirsche 
 Sorbus aucuparia   V ogelbeere 
 Sorbus aria    Mehlbeere 
 Malus in A rten und Sorten  A pfel in Arten und Sorten 
 Pyrus in A rten und Sorten  B irne in Arten und Sorten 
 Prunus in A rten und Sorten  Kirsche, Pf laumen, Zw etschgen… in Arten 

      und Sorten 
 
 Für die Einzelbäume im Bereich des Straßenraumes w erden folgende A rten 

empfohlen: 
  
 Acer campestre    Feld-Ahorn  
 Acer p latanoides     Spitz -Ahorn  
 Amelanchier  arborea "Robin Hill" Felsenbirne 
 Carpinus betulus    Hainbuche 
 Prunus avium    Vogel -Kirsche 
 Quercus robur    S tiel-Eiche 
 
 Für Pflanzungen im Bereich der Ausgleichsflächen w erden folgende Arten emp-

fohlen: 
  
 Bäume: 
 Acer campestre     Feld-Ahorn  
 Acer p latanoides    Spitz -Ahorn  
 Carpinus betulus    Hainbuche 
 Prunus avium    Vogel -Kirsche 
 Quercus robur    S tiel-Eiche 
 Tilia cordata    W inter-Linde 
 Tilia platyphyllos    Sommer-Linde 
 Malus in A rten und Sorten  A pfel in Arten und Sorten 
 Pyrus in A rten und Sorten  Birne in Arten und Sorten 
 Prunus in A rten und Sorten  Kirsche, Pf laumen, Zw etschgen… .. in 

      A rten und Sorten 
 Sträucher: 
 Cornus sanguinea   Roter Hartriegel 
 Cornus mas    Kornelkirsche 
 Cory lus avellana    Haselnuss 
 Ligustr um vulgare   Ligus ter 
 Lonicera xy losteum    Gew öhnliche Heckenkirsche 
 Viburnum lantana    Wolliger Schneeball 
 Rosa arvensis    Feldrose 
 Rosa glauca    Rotb latt-Rose 
 Rosa rubiginosa    W ein-Rose 
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2.6  Zufahrten und Einfriedungen: 
 
2.6.1  Garagenzufahrten und private Pkw -Stellplätze s ind mit w asserdurchlässigen Be-

lagsarten (z.B. w asserdurchläss ige Pflaster, Pflaster mit Splittfugen, Rasenpflas-
ter, Rasengitters teine, w assergebundene Decke) herzustellen.  

2.6.2  Garagenzufahrten bis zu einer Tiefe von 5,0 m s ind von Einfriedungen f reizuhal-
ten.  

 
2.6.3  Einf riedungen s ind gemäß A rt. 57 BayBO zuläss ig bis zu einer Höhe von 2 m. 

Straßenseitig  sind Metallgeflecht, Industriezäune, Stabmatten und Maschen-
drahtzäune unzuläss ig. Mauern s ind generell unzuläss ig.  

 
2.6.4  Mülltonnenboxen s ind in die Einfriedungen gestalterisch zu integrieren oder dicht 

abzupf lanzen. Im Vorgartenbereich s ind freis tehende Mülltonnenboxen unzuläs-
sig. 

 
2.7  Niederschlagsw asserbeseitigung:  
 
 Anfallendes abflussw irksames Niederschlagsw asser der privaten und öffentli-

chen Flächen is t über die beiden Regenrückhaltebecken gedrosselt in den Vor-
fluter e inzuleiten. 

 Die Rückhaltung erfolgt über zw ei Erdbecken mit einer Stautiefe zw ischen 0,50 
m und 0,75 m. Die Vorgaben des Arbeitsblattes DWA -A  117 und des Merkblatts 
DWA -M 153 s ind bei der Auslegung der Regenw asserableitungsanlagen zu be-
rücksichtigen. 

2.4.3  Lichtschächte s ind mindestens 10 cm über Erschließungsstraßenniveau zu er-
richten. 

  
2.5  Ge ländeve rände rungen:  
 

Wohnungen im Kellergeschoss sind unzulässig.  
Das Gelände is t an das Niveau der Erschließungsstraße anzugleichen. Auffül-
lungen sind zu den seitlichen Grundstücksgrenzen mit einem Böschungsw inkel 
von mind. 1:2 abzuböschen. Der A bstand des Böschungsfußes bzw . Bö-
schungskamms zur Grenze beträgt mind. 1,0 m. Stützmauern sind unzulässig, 
ausgenommen bei Zufahrten zu Grenzgaragen. 

 bei „II" 18°-25° symmetrisches Satteldach mit mittigem First, Walm-
 dach, 

  15°-22° versetz tes Pultdach 
 
 bei "  II  " 18°-25° symmetrisches Satteldach mit mittigem First, Walm-

 dach, 
  15°-22° versetz tes Pultdach,  
   Flachdach 
 
 Wintergärten, überdachte Veranden und Pergolen können auch flach geneig te 
 oder Flachdächer erhalten. 
 
2.2.2  Die Dächer des Hauptbaukörpers und der Garagen s ind mit rotbraunen oder 

grauen Dachziegeln, gleichfarbigen Betonziegeln oder ähnlich w irkendem Mate-
rial zu decken. 

 
2.2.3  Mehrfarbige Dächer sind unzulässig. 
 
2.2.4  Dachgauben, Zw erchgiebel und geneigte Dächer von Zw erchhäusern sind erst 

ab einer Dachneigung von 35° zulässig. Negative Gauben (Dacheinschnitte) sind 
unzulässig. Das Dach der Gauben und Zw erchgiebel muss mindestens 1 m un-
ter dem Firs t des Hauptgebäudes einbinden. Die Gesamtbreite der Dachaufbau-
ten (Dachgauben, Zw erchgiebel und Zw erchhäuser) darf maximal 1/3 der Dach-
länge betragen 

 
2.3  Vor- und Anbauten von Fass ade n: 
 

Untergeordnete Gebäudeteile w ie Balkone, Erker, Pergolen, V eranden, Winter-
gärten und Dachüberstände dürfen die Baugrenzen bis  zu einer Tiefe von 1,50 m 
überschreiten.  

 
2.4  Höhenlage der baulichen Anlage n:  
  
2.4.1  Die Oberkante der Rohdecke des Erdgeschossfußbodens darf im Mittel nicht 

mehr als  0,30 m über dem Fahrbahnrand der Erschließungsstraße liegen, ge-
messen an der zur Erschließungsstraße orientierten Außenw and des Hauptge-
bäudes.  

 
2.4.2  Die traufseitige Wandhöhe der Wohngebäude gemessen am Schnittpunkt Au-

ßenkante aufgehendes Mauerw erk mit der Dachhaut, bezogen auf die Höhenla-
ge der Straßenbegrenzungslinie der Erschließungsstraße is t den festgesetzten 
Gebäudeprofilen zu entnehmen. 

 
 Die Höhe des Kniestocks ist den festgesetzten Gebäudeprofilen zu entnehmen. 

Als Maß gilt d ie Oberkante Rohdecke bis Unterkante Fußpfette, gemessen an 
der Außenw and. 

PRÄAM BEL 
 
 
D ie STADT GEISENFELD, Landkreis  Pfaffenhofen, erlässt aufgrund 
 
- der §§ 2 A bs.1, 9 und 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
- des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO) 
 
- des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) 
 
- der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNV O) 
 
- der Planzeichenverordnung (PlanzV ) 
 
in  der zum Zeitpunkt dieses Beschlusses gültigen Fassung den 
 
BEBAUUNGSPLAN NR. 88 „HOPFENSTRASSE“ als  SATZUNG 
 
 
Bestandte ile der Satzung: 
 

• Der Bebauungsplan Nr. 88 "Hopfenstraße" in der Fassung vom .................... . 
 
Mit beigefügt s ind: 
 

• die  Begründung in der Fassung vom .................... , 
 

• der Umw eltbericht in der Fassung vom .................... , 
 

• die  spez ielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) vom .................... , 
 

• der Antrag über eine Befreiung von Verboten nach § 30 BNatSchG vom .................. , 
 

• der geotechnische Bericht vom 17.08.2015, 
 

• die  Erkundung der Bodenbelastung auf  Fl.Nr. 411/0, Gemarkung Geisenfe ldw inden 
vom 12.01.2016. 

A. FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN  
 
1. Art der  bauliche n Nutzung  (§9 Abs.1 Nr.1 BauGB) 
 
 WA A llgemeines Wohngebiet (§4 BauNVO) 
 
 Ausnahmen im Sinne des §4 Abs.3 BauNVO sind nicht zuläss ig. 
 
2. Maß der baulichen Nutzung  (§9 A bs.1 Nr.1 BauGB) 
 
2.1  Z=I max. Zahl der Vollgeschosse, z .B. 1  
 
2.2  I+D max. Zahl der Vollgeschosse 

(das Dachgeschoss darf im Rahmen der sonstigen Festsetzungen ein 
zusätzliche Vollgeschoss i.S. der BayBO sein), z.B. 1+D  
 

2.3  II Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß, z.B. 2 
 
2.4     II Zahl der Vollgeschosse zw ingend, z.B. 2 
 
2.5  0.35  Grundflächenzahl (GRZ), z.B. 0,35  
 
2.6    0.6     Geschossf lächenzahl (GFZ) als  Höchstmaß, z.B. 0,6  
 
3. Bauwe ise, Baugrenze n (§9 A bs.1 Nr.2 BauGB) 
 
3.1  o  of fene Bauw eise 
 
3.2    Baugrenze 
 
3.3     E nur Einzelhäuser zu lässig 
   Pro Einzelhaus s ind maximal 2 Wohneinheiten zu lässig.  
  Die 2. und untergeordnete Wohneinheit w ird als "Einliegerw ohnung" 
  zugelassen. Die Wohnf läche der 2. untergeordneten Wohneinheit (Ein-
  liegerw ohnung) ist auf  maximal 49 m2 Wohnfläche be grenzt. 
 
3.4     ED nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig 
   Pro Einzelhaus s ind 2 Wohneinheiten zulässig, pro Doppelhaushälf te 
   ist 1  Wohneinheit zuläss ig. 
 
3.5    Firs trichtung zw ingend 

B. FESTSETZUNGEN DURCH TEXT  
  
1. ALLGEMEINE FESTSETZUNGEN 
 
1.1  Abstandsfläche n: 
 
 An den Grundstücksgrenzen s ind die gemäß A rt. 6 der BayBO vorgeschriebenen 

Abstandsflächen einzuhalten. 
 
1.2  Garagen, Stellplätze  und Nebenanlage n: 
 
1.2.1  Garagen und überdeckte Stellplätze sind nur innerhalb der Baufenster und Flä-

chen für Garagen zuläss ig. Offene Stellplätze sind auch außerhalb der Baufens-
ter zuläss ig. Garagen müssen zur Erschließungsstraße e inen A bstand von min-
destens 5,0 m einhalten. 

 
1.2.2  Nebengebäude und Nebenanlagen im Sinne des § 23 Abs. 5 BauNVO sind  

auch außerhalb der Baufenster zulässig bis zu einer Gesamtgrundfläche von 
maximal 20 m2. Sie müssen zur s traßenseitigen Grundstücksgrenze (= Straßen-
begrenzungslin ie) einen Abstand von mindestens 1,20 m einhalten . 

 
2. BAUORDNUNGSRECHTLICHE GESTALTUNGSVORSCHRIFTEN 
 
2.1  Bauliche Gestaltung:  
 
2.1.1  Zulässig sind nur längsgerichtete, rechteckige Baukörper mit einem Seitenver-

hältnis  von mindestens 1:1,2. Als Fassadenmaterial für A ußenw ände von Wohn-
gebäuden und deren Garagen und Nebengebäude sind nur verputzte, hell ge-
strichene Mauerf lächen, Naturs teinfassaden oder Holzverschalungen zulässig. 
Kräftige, grelle Farben sind unzulässig. 

 
2.1.2  Ver- und Entsorgungsanlagen s tehen in gestalterischer Hinsicht anderen bauli-

chen Anlagen g leich. 
 
2.1.3  Doppelhaushälften s ind in Dachform, -eindeckung und -neigung einheitlich zu 

gestalten. Doppelhäuser müssen prof il- und höhengleich sein. 
 
2.2  Dachge staltung: 
 
2.2.1  Dachform und Dachneigung 
 
 bei „I“ 15°-20° symmetrisches Satteldach mit mittigem First, Walm-

 dach, 
   Pultdach oder Flach dach 
  
 bei „I+D“ 35°-42° symmetrisches Satteldach mit mittigem Firs t 

4. Verkehrsflächen (§9 A bs.1 Nr.11 BauGB) 
 
4.1    Straßenverkehrsf läche 
 
4.2    Gehw eg 
 
4.3    Wirtschaf tsw eg 
 
4.4    Straßenbegrenzungs linie 
 

4.5    Einfahrt 
 
4.6    Bereich ohne Ein- und Ausfahrt 
 
4.7  P  Parkflächen 
 
5. Flächen für Garagen, Stellplätze  (§9 Abs.1 Nr.4 BauGB) 
 
    Ga Umgrenzung von Flächen für Garagen, überdeckte Stellplätze 
 
6. Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallents orgung und Abw ass er-

beseitigung sow ie für Ablagerungen 
 
6.1    Flächen für die Abw asserbeseitigung 
 
6.2    Zw eckbestimmung Abw asser: Pumpstation  
 
7. Sonstige Planzeichen 
 
7.1    Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans 
 
7.2    Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung 
 
7.3      5 ,5 Maßzahl in Metern (z .B. 5,5 m) 
 
7.4     380.50  Höhenkoten der zu planenden Verkehrs flächen ü.NN (z .B. 380,50 m) 
 
8. Grünordnung 
 
8.1    Einzelbaum, zu pflanzen 
 
8.2    Einzelbaum, zu erhalten 
 
8.3    Gehölze flächig, zu pflanzen  
 
8.4    Straßenbegleitgrün  
 
8.5    Flächen für die Landw irtschaft 
 
8.6    öff entliche Grünfläche 
 
8.7   A 1 Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz , zur Pflege und 
   zur Entw icklung von Natur und Landschaft (A usgleichsf läche, z.B. A 1,  
   i.V .m. Zif fer B 3.3) 

3.2  Private Grünfläche n  
  
3.2.1  Pro private Grundstücksf läche is t mindestens ein heimischer Baum zu pflanzen. 

Der Standort ist unter Einhaltung der Grenzabstände des Bayerischen A usfüh-
rungsgesetzes zum BGB Art. 47, 49 und 50 A bs. 1 frei w ählbar. Hierbei w erden 
die auf den privaten Grundstücksflächen durch Planzeichen festgesetz ten Bäu-
me mit angerechnet.  

 
3.2.2  Für die Bäume in den privaten Grundstücksflächen s ind Bäume II. Ordnung und 

Obstgehölze zu verw enden. 

3.3  Flächen für Maßnahm en zum Schutz, zur  Pflege und zur Entw icklung von 
Natur und Landschaft (Aus gle ichs flächen)  

 
3.3.1  Es besteht ein A usgleichserfordernis von 20.570 m². Die Ausgle ichsflächen w er-

den innerhalb des Geltungsbereiches durch die A usgleichsflächen A  1, A 2, A3, 
A4 und extern auf den Ausgleichsflächen A5, A 6 und A 7 realisiert. Dünger und 
Pestizideinsatz  ist auf a llen A usgleichsf lächen unzuläss ig. Für Neupflanzungen 
auf den Ausgleichsflächen sind ausschließlich standortgerechte, heimische 
Baum- und Straucharten zu verw enden. Die Unterhaltung der Entw ässerungsan-
lagen haben regelmäßig zu erfolgen, jedoch mindestens einmal jährlich durch 
eine e inschürige Mahd. Das Schnittgut ist nach Pflege abzufahren.  

 
3.3.2  712 m² des Ausgleichsflächenbedarfs w erden auf der Ausgleichsfläche A1 (850 

m²) umgesetzt. Entw icklungsz iel is t die Sicherung und Ausw eitung der beste-
henden seggen- und binsenreichen Nassw iese. Der amtlich kartierte Nassw ie-
senbereich (§30 Biotop; 276 m²) w ird mit dem Faktor 0,5 gew ertet. Die Pf lege 
hat durch eine einschürige Mahd (vor Ende Juni oder ab Mitte September) zu er-
folgen. Für die Restf lächen (574 m²) w ird der Faktor 1,0 angesetz t. Die Fläche ist 
durch eine zw eischürige Mahd in den ersten drei bis  fünf  Jahren auszuhagern. 
Anschließend hat die Pflege durch eine einschürige Mahd zu erfolgen. 

 
3.3.3  4.622 m² des Ausgle ichsbedarfs  w erden auf den A usgleichsflächen A2 (4.622 

m²) umgesetzt. Entw icklungsz iel sind extensive 10 m breite Grünflächen mit lo-
ckeren Baum- bzw . Baum-Strauchgruppen. Der kartierte Nassw iesenbereich 
(§30 Biotop; 295 m²) w ird mit einem Faktor von 0,5 gew ertet. Für die Restflächen 
(4.327 m²) w ird der Faktor 1,0 angesetz t.  

 Die extens iv  genutzten Grünf lächen s ind durch eine Ansaat mit einer an den 
Standort angepassten, artenreichen Wildkräutermischung herzustellen. Die Pfle-
ge hat durch eine dreischürige Mahd in den ersten drei Jahren zu erfolgen. Ab 
dem dritten Folgejahr hat eine zw eischürige Mahd (erster Schnitt ab Mitte Juli, 
zw eiter Schnitt ab Ende A ugust) zu erfolgen.  

3.3.4  700 m² des A usgleichsbedarfs w erden auf der Ausgleichsfläche A3 (2.100 m²) 
umgesetzt. Entw icklungszie l is t e in naturnah angelegtes Regenrückhaltebecken. 
Im Bereich der Beckenböschungen und der Sohle hat eine A nsaat mit auto-
chthonem Saatgut für feuchte Standorte zu erfolgen. Die beckenabgew andten 
Böschungen und Randbereiche s ind mit autochthonem Saatgut für frische bis  
mäßig trockene Standorte anzusäen. Die Flächen s ind durch eine einschürige 
Mahd ab Anfang Oktober zu pflegen. An den Randbereichen s ind punktuell Ein-
zelbäume zu pflanzen. Im Turnus von ca. 10 Jahren (je nach Bedarf ) is t das Be-
cken zu entschlammen. Die Entschlammung hat im Zeitraum vom 15.08 bis  
31.10 zu erfolgen.  Die 2.100 m² große Fläche w ird zu 1/3 als  Ausgle ichsfläche 
anerkannt.  

 
3.3 .5  973 m² des A usgleichsbedarfs w erden auf der Ausgleichsfläche A4 (2.918 m²) 

umgesetzt. Entw icklungszie l is t e in naturnah angelegtes Regenrückhaltebecken. 
Im Bereich der Beckenböschungen und der Sohle hat eine A nsaat mit auto-
chthonem Saatgut für feuchte Standorte zu erfolgen. Die beckenabgew andten 
Böschungen und Randbereiche s ind mit autochthonem Saatgut für frische bis  
mäßig trockene Standorte anzusäen. Die Flächen s ind durch eine einschürige 
Mahd ab Anfang Oktober zu pflegen. An den Randbereichen s ind punktuell Ein-
zelbäume zu pf lanzen.  Im Turnus von ca. 10 Jahren (je nach Bedarf) ist das Be-
cken zu entschlammen. Die Entschlammung hat im Zeitraum vom 15.08 bis  
31.10 zu erfolgen.  Die 2.100 m² große Fläche w ird zu 1/3 als  Ausgle ichsfläche 
anerkannt.  

 
3.3.6  7.160 m² des Ausgleichsbedarfs  w erden extern auf der Ausgleichsfläche A5 

(2.959 m²), Fl.Nr. 1112, Gemarkung Engelbrechtsmünster gedeckt. Die Fläche 
w urde 2008 mit dem Entw icklungsz iel „extensive Wiese“ umgesetz t und in das 
Ökokonto eingestellt. Da die Herste llung der A usgleichsfläche bereits  erfolgt ist, 
kann eine ökologische Verzinsung von jährlich 3 % angerechnet w erden. Mit Be-
schluss zum vorliegenden Bebauungsplan sind d ie Pflegemaßnahmen zu opti-
mieren. Entw icklungsz iel ist eine seggen- und b insenreiche Nassw iese. A ls Her-
stellungsmaßnahme sind flächig Seigen (Abtrag von ca. 20 cm Oberboden) an-
zulegen. Die entstehenden Böschungen s ind an den Bestand anzugleichen. Die 
Pflege hat durch eine zw eischürige Mahd (erster Schnitt ab Mitte Juli, zw eiter 
Schnitt ab AnfangSeptember) zu erfolgen. Durch Aufw ertung einer ursprünglich 
intens iv  genutzten Grünlandf läche (Kat. I) zu einer seggen- und binsenreiche 
Nassw iese nach § 30 BNatschG (Kat. III) w ird die Fläche mit einem Anerken-
nungsfaktor von 2,0 angesetzt.  

3.3.7  6.400 m² des Ausgleichsbedarfs  w erden extern auf der Ausgleichsflä che A6 
(2.645 m²), Fl.Nr. 1113, Gemarkung Engelbrechtsmünster gedeckt. Die Fläche 
w urde 2008 mit dem Entw icklungsz iel „extensive W iese“ umgesetz t und in das 
Ökokonto eingestellt. Da die Herste llung der A usgleichsfläche bereits  erfolgt ist, 
kann eine ökologische Verzinsung von jährlich 3 %  angerechnet w erden. Mit Be-
schluss zum vorliegenden Bebauungsplan sind d ie Pflegemaßnahmen zu opti-
mieren. Entw icklungsz iel ist eine seggen- und b insenreiche Nassw iese. A ls Her-
stellungsmaßnahme sind flächig Seigen (Abtrag von ca. 20 cm Oberboden) an-
zulegen. Die entstehenden Böschungen s ind an den Bestand anzugleichen. Die 
Pflege hat durch eine zw eischürige Mahd (erster Schnitt ab Mitte Juli, zw eiter 
Schnitt ab Anfang September) zu erfolgen. Durch Aufw ertung einer ursprünglich 
intens iv  genutzten Grünlandf läche (Kat. I) zu einer seggen- und binsenreiche 
Nassw iese nach § 30 BNatschG (Kat. III) w ird die Fläche mit einem Anerken-
nung sfaktor von 2,0 angesetz t.  

3. GRÜNORDNUNG  
 
3.1  Allgem eines 
 
3.1.1  Innerhalb des Geltungsbereiches sind alle nicht überbauten, nicht für Zufahrten 

oder Zugänge befestigten Flächen zu bepflanzen oder durch Ansaat zu begrü-
nen. Sie s ind im Wuchs zu fördern, artgerecht zu pflegen und dauerhaf t zu erhal-
ten. Die Bepflanzung der privaten und öf fentlichen Grünflächen sow ie der Aus-
gleichsflächen sind entsprechend den Festsetzungen durch Planzeichen und 
Text auszuführen.   

 
3.1.2  Alle Pflanzungen haben den festgesetzten Güteanforderungen zu entspr echen. 

Ausgefallene Bäume und Sträucher sind entsprechend den Güteanforderungen 
nachzupflanzen. Die Pf lanzung von Nadelgehölzen is t auf 20% begrenzt. Für 
Neu- und Ersatzpflanzungen sind s tandortgerechte, vorw iegend heimische A rten 
zu verw enden. Die Ausw ahl möglicher Bäume is t der Pflanzlis te unter Hinw eise 
zu entnehmen.  

 
3.1.3  Die durch Planzeichen festgesetzten Baumpflanzungen können in ihrem Stand-

ort um je 2,5 m in jede Richtung variieren, w enn hierfür planerische Notw endig-
keit besteht. 

3.1.4  Für Baum- und Strauchpf lanzungen sind nachfolgende Pflanzqualitäten zu ver-
wenden: 

 Mindestpflanzqualität f ür Einzelbaumpf lanzungen in den öffentlichen Grünflä-
chen:  

 Hochstamm, 3xv., ew ., mDb., StU 16/18 
 Mindestpflanzqualität für Einzelbaumpflanzungen in den privaten Grundstücks-

flächen:  
 Hochstamm, 3xv., ew ., mDb., StU 12/14 
 Obstbäume, 3xv., ew ., mDb., StU 10-12 
 Mindestpflanzqualität für Einzelbaumpflanzungen im Parkplatzbereich:  
 Hochstamm, 3xv., ew ., mDb., StU 18/20 
 Mindestpflanzqualität für Baum-, Strauch pflanzungen in den Ausgleichsflächen:  
 Hochstamm, 3xv., ew ., mDb, StU 16/18 
 Obstbäume, 3xv., ew ., mDb., StU 10-12 
 Sträucher, 2xv., 60-100  
 
3.1.5  Bei den festgesetz ten Einzelbaumpflanzungen ist der Boden bis  in eine Tiefe von 

mindestens 1,00 m zu lockern, Leitungen im Umkreis  von 1,00 m zum Baum-
standort sind min destens 1,20 m tief in einem Schutzrohr zu führen.  

 
3.1.6  Bei Baumpflanzungen innerhalb von Belagsflächen (auch im Straßenbereich) ist 

pro Baum eine durchw urzelbare Mindestpf lanzfläche von 9 m2 vorzusehen. Aus-
nahmsw eise  sind auch überdeckte Pflanzflächen zuläss ig (z.B. mit Baumros-
ten), w enn dies aus gestalterischen oder funktionalen Gründen erforderlich ist.  


